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 Veröffentlicht am 15.02.1927

Norm

EO §307

Rechtssatz

Wenn die Forderung von mehreren Gläubigern angesprochen wird, kann der Drittschuldner auch gegenüber

demjenigen, im Verhältnisse zu dem er nicht Drittschuldner ist, durch gerichtlichen Erlag die Entlassung aus dem

Rechtsstreite erwirken.

Entscheidungstexte
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